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In sicheren Händen
Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen

Die Rechtsrisiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar.
Diesen Anforderungen ist nur ein auf medizinische Leistungserbringer ausgerichteter
Rechtsschutz gewachsen. Mit der AXA-ARAG haben Sie die Kompetenzen und die attraktiven
Kombi-Angebote auf Ihrer Seite.

Überlassen Sie die Rechtsfallerledigung der AXA-ARAG. Die neuen Lösungspakete machen es einfach wie
nie, umfassend versichert zu sein: im Beruf, im Privatleben, im Verkehr, als Mieter oder Eigentümer von
Liegenschaften sowie weltweit auf Reisen.

Risiken

 Wachsende Normendichte
 Datenmissbrauch
 Reputationsschädigung
 Vertragsbruch
 Berufsspezifische Risiken

Kostenübernahme

 Gutachten/Expertisen
 Gerichtsgebühren und Verfahrenskosten
 Honorar eines beigezogenen Rechtsanwalts

(nach vorgängiger Absprache)
 Prozessentschädigung an die Gegenpartei
 Strafkautionen zur Vermeidung von

Untersuchungshaft (Vorschussleistung)
 Kosten einer Mediation

Highlights der neuen Rechtsschutzversicherung

 Kein Selbstbehalt in Wirtschaftlichkeitsverfahren und TARMED-Fällen

 Geltungsbereich Welt/Europa, statt nur Europa/Schweiz

 Nachbarrecht/Eigentum/Vermietung von eigenen Liegenschaften neu auch in A/D/F/I versichert

 Streitigkeiten im Rahmen der Betriebs-/Berufsausübungsbewilligung sowie Nichterneuerung
Aufenthaltsbewilligungen und Arbeitsbewilligungen sind versichert

 Datenschutz, Steuerrecht, Markenrecht und Urheberrecht neu in der Grundversicherung mit gedeckt

Fallbeispiele Kostenlos inbegriffen

« Wir haben für unsere Praxis eine neue
Webseite gestaltet und sie mit eigenen Bildern
aus dem Internet aufgewertet. Eine
Bildagentur kontaktiert uns und verlangt, dass
wir die Bilder entfernen und Schadenersatz
zahlen. »

« Die zuständige Krankenkasse akzeptiert die
in der Rechnung aufgeführten Positionen nach
TARMED nicht und bezahlt lediglich einen Teil
des geltend gemachten Aufwands. »

« Die Spitalleitung weigert sich, dem
angestellten Arzt die geltend gemachten
Überstunden zu entschädigen und ein
Zwischenzeugnis auszustellen. »

 Reise-Rechtsschutz
Der Reise-Rechtsschutz mit weltweiter
Deckung ist in jeder aufgeführten
Versicherungsvariante kostenlos
eingeschlossen. Versichert sind Reisen
und Aufenthalte im Ausland bis zu 12
Monaten.

 Mitversicherte Liegenschaften
Die in der Schweiz und ihr angrenzenden
Länder gelegenen, einer versicherten
Person gehörenden oder von ihr
gemieteten Liegenschaften oder
Wohnungen inklusive Praxisräume.
Ausnahme: im Betriebs-Rechtsschutz sind
nur Praxisräume versichert.


